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Bezirk und sichert die einheitliche und richtige Gesetzes
anwendung durch die Senate des Bezirksgerichts und 
die Kreisgerichte im Bezirk.

§30
Die Zusammensetzung des Plenums

(1) Dem Plenum des Bezirksgerichts gehören an 
der Direktor des Bezirksgerichts und seine Stellver
treter,
die Oberrichter und Richter des Bezirksgerichts, 
drei bis zehn Direktoren von Kreisgerichten.

(2) Die Direktoren der Kreisgerichte werden auf Vor
schlag des Direktors des Bezirksgerichts vom Präsidium 
des Obersten Gerichts als Mitglieder des Plenums des 
Bezirksgerichts bestätigt.

(3) Der Staatsanwalt des Bezirks und ein Vertreter 
des Bezirksvorstandes des FDGB nehmen ständig an 
den Tagungen des Plenums teil.

(4) Das Plenum ist beschlußfähig, wenn mindestens 
zwei Drittel der Mitglieder anwesend sind.

(5) Das Plenum des Bezirksgerichts tagt mindestens 
einmal in zwei Monaten. Es wird vom Präsidium des 
Bezirksgerichts einberufen und vom Direktor geleitet.

§31
Beschlüsse des Plenums

(1) Das Plenum des Bezirksgerichts erläßt Beschlüsse 
zur Anleitung der Senate des Bezirksgerichts und der 
Kreisgerichte zur einheitlichen und richtigen Anwen
dung der Gesetze und anderer gesetzlicher Vorschriften 
auf der Grundlage der Richtlinien, Beschlüsse und Ent
scheidungen des Obersten Gerichts.

(2) Der Staatsanwalt des Bezirks kann beim Plenum 
des Bezirksgerichts den Erlaß von Beschlüssen bean
tragen.

(3) Gegen Beschlüsse des Plenums und des Präsidiums 
des Bezirksgerichts zur Leitung der Rechtsprechung 
kann der Staatsanwalt des Bezirks innerhalb von zwei 
Wochen nach Erlaß Einspruch beim Direktor des Be
zirksgerichts einlegen. Das Plenum hat innerhalb von 
zwei Wochen zum Einspruch Stellung zu nehmen. Wird 
dem Einspruch nicht oder nicht in vollem Umfang statt
gegeben, so kann der Generalstaatsanwalt beim Präsi
dium des Obersten Gerichts die Entscheidung über den 
angefochtenen Beschluß beantragen. Bis zur Entschei
dung durch das Präsidium des Obersten Gerichts ist 
die Durdiführung der Beschlüsse des Plenums des Be
zirksgerichts auszusetzen.

Das Präsidium des Bezirksgerichts

§32
Die Stellung und die Besetzung des Präsidiums

(1) Das Präsidium ist das kollektive Organ des Be
zirksgerichts zur Organisierung der Tätigkeit des Be
zirksgerichts, besonders der seines Plenums sowie zur 
Leitung der Tätigkeit der Kreisgerichte im Bezirk zwi
schen den Tagungen des Plenums.

(2) Dem Präsidium gehören an
der Direktor des Bezirksgerichts und seine Stellver
treter,
die Oberrichter des Bezirksgerichts.

(3) Zur Unterstützung des Bezirksgerichts bei der Lei
tung der Rechtsprechung der Kreisgerichte wird beim 
Präsidium des Bezirksgerichts eine Inspektionsgruppe 
gebildet.

Die Inspektionsgruppe wird durch einen Stellvertre
ter des Direktors geleitet.

§33
Die Aufgaben des Präsidiums

(1) Das Präsidium ist verantwortlich für
die Vorbereitung und Einberufung der Tagungen des 

Plenums,
die Vorbereitung der Beschlüsse des Plenums,
den Erlaß von Beschlüssen zur Leitung der Recht

sprechung zwischen den Tagungen des Plenums, die für 
die Kreisgerichte des Bezirks verbindlich sind,

die Auswertung der Rechtsprechung der Senate des 
Bezirksgerichts und der Kreisgerichte sowie der an das 
Bezirksgericht gerichteten Eingaben der Bürger.

(2) Das Präsidium entscheidet über den Antrag des 
Direktors des Bezirksgerichts oder des Staatsanwalts 
des Bezirks auf Kassation rechtskräftiger Entscheidun- ■ 
gen der Kreisgerichte.

(3) Das Präsidium entscheidet, wenn ein Senat des 
Bezirksgerichts in einer grundsätzlichen Rechtsfrage von 
der Entscheidung eines anderen Senats oder des Präsi
diums abweichen will.

(4) Das Präsidium regelt die Geschäftsverteilung und 
bestimmt den Disziplinarausschuß des Bezirksgerichts.

Die Senate des Bezirksgerichts
§ 34

Die Aufgaben und die Besetzung .der Senate
(1) Die Senate üben die Rechtsprechung des Bezirks

gerichts in erster und zweiter Instanz aus.
(2) Die Senate entscheiden in erster Instanz in der 

Besetzung mit einem Oberrichter oder Richter als Vor
sitzenden und zwei Schöffen. Außerhalb der Hauptver
handlung oder der mündlichen Verhandlung entscheidet 
der Vorsitzende allein, soweit nicht gesetzlich die Mit
wirkung der Schöffen angeordnet ist.

(3) Ausnahmsweise kann in Strafsachen von beson
ders großem Umfang der Direktor des Bezirksgerichts 
die Mitwirkung eines zweiten Richters anordnen.

(4) Die Senate entscheiden in zweiter Instanz in der 
Besetzung mit einem Oberrichter als Vorsitzenden und 
zwei weiteren Richtern.
Der Senat für Arbeitsrechtssachen entscheidet in zwei
ter Instanz in der Besetzung mit einem Arbeitsrichter 
als Vorsitzenden und zwei Schöffen.

(5) Der Direktor des Bezirksgerichts kahn in jeder 
Sache den Vorsitz übernehmen.

§35
Die Zusammenarbeit des Bezirksgerichts mit den Be
zirkstagen, den Staats- und Wirtschaftsorganen sowie 
mit den Ausschüssen der Nationalen Front des demo

kratischen Deutschland und den gesellschaftlichen 
Massenorganisationen

Die Bezirksgerichte haben mit den Bezirkstagen, 
Staats- und Wirtschaftsorganen ihres Bezirks sowie mit 
den Ausschüssen der Nationalen Front des demokra-


